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" ' . Zweckyereinbarung ,' " 
" ' . 

, über die Mitbenutzungdet D~ponieMausie U ' 

, " 

" , 
: . 

. , , . ' ' 

. '. 

'.. dem. Landlrreis'AmmerlaI1d . . " . 

'. . vertretendui~.ch den ,Lan'dtat u'nd den'Oberkreisdirektor,. . 
. . . ~ . . . . 

. , ( 

.. vert~eten 'durch 'den. Ländratund denOberkreisdirektor' . 

.' ' " .. 

"und der ,Stadt Oldenburg 

'. . 
. . " , . ; . . . .. . 

vertrete~·. durch ,den Oberbürgerm,eister. . 
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/ Mit Bescheid 'der BezitksregierungWeser-Ems vom 23 :'06'.1997 wurde dem Landkieis Amrrierland ' 
/ die Ablagerung von mechanis~h-biologisch vorbehandelten Restabfällenauf der Deponie 'Mansie. U 

in ' Westerstede~Mansie genehmigt. ,' Avfgrund ' , Ger , ' AbfallmengenentwickIung und eine! 
Deponielaufzeitbegrenzung , bis 'zum 31.12.2020 ist ' erk,ennbar,daß die vorhandenen 
Ablagerungskapazitäten mit Abfällen aus' dem Landkreis Artimerfaird bis zu' diesem' Zeitpunkt nicht

'. '.. . .' . . 

ausgenutzt werden. , 

Ab dem 1.1.'2004 verfügen :d'er LandkreisOldel1burg U~d die' Stadf()lderiburg Über keine, eigeneri 
Deponiekapazitäten. 

", .. ' " , . ,- " 

. " Un~er . Berücksichtigung dieser ', UmsÜinde ' schIieße'n, de(, Landkreis Ainme'rland" der , Landkreis 

Oldenburgund die 'Stadt. Oldenburgriach,Maßgabe ,de's ·.§ .6Abs : 2 Nds; . AbfG yo'm ' 14,'Oktöber . 

'. 1994 ' (Nds. GVBl: S. 467), zuletzt g:eändert 'durthAr~ikel'7 des ,:Gesetzes .:vom:28.05 ·.1996 (Nds, . 
. GVBl. S. 242), dieseVereinb~ruriggemäß.§ 13Nds,.Zweckverbartdgeset:t, vOm 07. Juni 1939 

(Nds.GVBLII, S.109), geändert dUfCh Gesetz· vom 30. Juli 1985 (Nds'. " GVBl. S ,246) a'nstelle der 
Bildung ' ejnes Zweckverbandes , zur ' Regehmg :der ,Mitbenutzung, der ' Deponie Mansie lIdes 

'Landkreises Ammerland. ' 

§ 1 

(1) Der Landkreis 'Armnerland' gestattet 'derri LändkreisOldenburg undd~r Stadt Oldenburgnach 

Maßgabe dieses Vertrages ab dem 1.1.'2004 die Mitbenutzung" der Deponie Mausie , 11. Die , 
Ablagerung . · vonvorb~handelten ·' Resta:bfällen:: " .wird ·' dabei , bis . zum , Erreichen ' der ' mit 

. PlanfeststellungsbesGhlüß vo~29.03.1990 festge~t~l1tet1 Deponiekubatur, längst~nsjedoch bis zuin 


31.12.2020 zugela'ssen. Die Parteien sind sich darüber einig, 'daß eine MitbeIiutzUng der Deponi,e 

. Mansie II über diese ,Veryinbarung hinaU~durch weit~reGebietskörperScha{ten nurerfolgt,sofern 


, ~adurch die mÖgliche ~!aufzeit bis " zum 31.:12:202qnichtunterschritten wird" Der Landkreis . 
, Amrnetland wird die Vertragspartne~ be,i ,Hereinnahmeweiter,yrGebietskörperschaftenrechtieitig " 

vo r.ab , informieren:' 

(2) Diese Vereinbarung ' umfaßt, nur die , Ablagerung :, von ' Restabfällen (Hausmüll und ' 

hausmüllähnlicher Gewerbeabfall),·"die den' Vertragspat~riernausihremGebl'et angedient werden 

und nach dem jeweils geltenderi ,Positivkatalog auf d~r Deponi~ Mansie II abgelage'rt werden 
können. , Die , Stadt , Oldenburg ,' und Oder ' Landkreis ,Oldenburg " . werden ' insoweit . ihre 

Abfallentsotgungssatzungenan den, für die Deponie.'MansielIgeItendenPositivkatalog anpassen. 
Während der Lauf~eit dieserVereiribaruligsind : dü~ ' Vertragsp'artn'er ,verpfliehtet, dieentspreche~d 
vorbehandelten 'Restab(älle aussch~ü~ßlichzur pep'önie ' M~msie 11 anzuliefern. ' 

,. , 

: (3) ' Die . Restabfälk sind ,vor .' der , ,Ablagerung entsprechend · den Anforderungen des 3. 
Änderungsbescheides. d~t Bezirksregierung Weser~Erns' vom 23'.06.1997 vorzubehandein. Die , ' 
Vertragspartner sind dabei jeweils ' für , die ,-Einhal~urig der : Ablagerungsparamet~J ' der zur 
Ablagerung angelieferten Abfälle veran~wOrt1ichund · · ha.ben ·dfe Einhaltung entsprechend den 
Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses 'in derfass~rig der jeweils' güitig~n , Änderungshesch6ide 
durch "die dott vorgesehenen ' Probe~ ' undArialyseverfilhren ' dem .. Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Amrneiland nachzuweisen . . '. .' " ' . " ",' ' , 

....... . 
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/' (4) Änderungen dy~ Pla,nf~ststellUrigsbeschfusses zum Betrieb der Deponie Mansie ,11 werden den 
"i Vertragspartnern vom : ',Landkreis ' Ammerlaild umgehend ' mitgeteilt: ' Sofern ,der ,Landkreis 

/ ;/ Ammerland, ohne , hierzu aus techtlich~n oder tatsachlichen Gründen verpflichtet zu sein', 
,/l 	 Änderungen des' Deponiebetriebes, 'anstrebt, die 'zu' dneLk<?stenmäßigen ,Belastung der , 

,Vertragspartner führen , körinen,'ist ,vorher, das ' Einvernehmen' ,mit den, Vertragspartriern , 

herzustellen.'" 

, (5) Sollte e,ine 'Änderu~g ' derAblagerungsparameter od6reirieÄriderungin Bezug ,auf die' an d,ie 

R~kultiviening~ der ,Deponie zu' stellenden"Ariforderungen ' mÖglichseih,' die den Vertr.agspartner~ 
Vorteile bringt, wird ,der' Landkreis' Arninetlahd' imgegynseiÜgen Einverrtehmen unverzüglich 

, entsprechende ,Ände~ungsahtiägebei der zusländigell Gehehm'igurigsb~hörde ' stellen. , 
\, 

§2 

(1) Die Vertragsparteien bleiben fUf ,: iihr: Gebiet eritsorgungspflichtig<iin"Sinn'e de's ,§ 15 'KrW

IAbfG. Alle sich 'a~s ,dem KrW""/AbfGund' ,den dazu,' ergangenen Ausführungsgesetzen und ' 

Rechtsverordnungen ergehenden Pflichten und Obliegenheiten verbleiben bei den für. ,das 'Gebiet 
entsorgungspflichtigen Gebietskörpersc~afteii. ' ' ,', " " , ' 

(2) Die' Vertragspaitei~n: verpflichten sic4, qei ihren, Maßnahmen zur Abfalltrenming- und 
Schadstoffreduzierung mindestens den ,' derzei(Stahd Oktober 97) 'im Landkr'eis Ammerland 
geltenden Sta~dard zu gewährleisten. Eine einvernehII1liche 'Änderungdieser'Standarts ist jederzeit ' 
möglich. Die Vertragspartnerverpflichtensich, alle Abfallanlieferungen deh ' ,genehmigungs- ' 

, rechtlichen Vorgaben entsprechend auf , d~s Vorhandensein 'von ' ProbIemstoffen zu kontrollieren , 
und bei BedarfKöritron~n inderi':Gewerbebeirieben durchzuführen. . , , , 

(3) Jeder Vertragspartner-bleibtfür de'n gesamten aus seinem Entsorgungsgebiet angelieferten 
. Abfall selbst verantwOrtlich; 

§3 

(1) Di~ Restabfälle;erdenvor der Anlieferung,zur Deponie Mansie 1I aufden.dafür vorgesehenen' . 
, An~agen der jeweiligen Vertr'agspartrter erfaßtund einer ,eingehendenS~chtkontrolle unterzogen. 
, Die Abfälle werden rriitt~ls , Großcontäinernoder Müi1samrrie1fahrzeugen soweit inöglich ,Über die 

BAB IfA 28 11 zur Deponi~ Mansie II trans.portiert. ' 	 ' 

(2) Der Landkrei,s Oldenburg unddie Stadi'91denburgbe~erineri die von ihnen mit de; Anlieferung 

und , öffentlichen Abfuhr Beauftiagten schriftlich ,gegenüber' dem Landkreis Ammerland.' Neben den 
Vertragspartnern sind nurdies'eberechtigt, .. gesammeiten up.d~orb~han'delteni Restäbfall ' zur 
Depcfnie Mansie n anzuliefern. ' ' 

(3) 'Die für clie Deponie Ma~sie .II geltend~: :Bentitzungsorcinunggilt inihrer ,jeweiligen Fassung 
entsprechend. iJen Anweisungen des, Deponiepersonals ist Folge 'zu leisten. Änd.erungenbei den 
Anlieferungszeiten sind einvernehmIichzu 'regel~. ' , , , '" . , . 
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/- (4) Aller zur Deponie Mansie Ilangelieferter Abfllllistzu verwiegen . Die \Viegeergebnisse 

;' werden' EDV;..mäßig erfaßt'und den VertragsparteienmonatliCh ,'mitgeteilt. ' 
.jt' , ..' " . . . : 

./' 
.CI 

§4 

. . , ,' .. . 

Für die Mitbenutzung der" beponieMansie' wird ein AIlIi~feIungsentgelterhoberi. I?ie nähere 

' Ausg,estaltting des . E,ritgeItes ,erfolgt 'in einer ' gesOnderten ·Ver'einbarung",ciie Bestandteil dieser 

yereinbarUng: ist. . 

§5 

(1) Wenn ein Vertiagspartner gegen B~stimrhungen diese~:\Tertragesverstößt; ist erden anderen 

Vertragsparteien für den daraus, entstandeIl'en ' S~haden 'zum Schadensersatz verpflichtet. 
' . ' . . , 

(2) ,Eine gegenseitige Aufrechnung und Abtretungvon Forderungen ist au-sgeschlossen. 
.. . . . ~ : ~ . . 

§6 

, . . . .~ 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedÜrfe,qder,Scpriftform. 

,,§ 7 , 

(1) 'Sofern überd~n 3(12.2020 hinaus eine· Ablage):urig von Abfällen ~uf der' Deponie Mansie II 
möglich sein sollte, räuintder Landkreis Arrlmerländ den Vertragspartnern schon jetzt die Option' . 
einer weiteren Mitbenutzung~ach Maßgab'e di~ser 'iweckvereinb~lfung ein. 

. . . " ' 

(2) So1ltesich ' abzeichnen" . daß eine vollständige Ausnutzung de'r auf der DepOriie Mansie II 
vorhandenen ·D~poniekapazitäte:n.d~rCh die' Vertragspartner ,niCht erfolgt; ,wiid sich der Landkreis 
Ammerland belllühen, we'itereVertragspartner für :eine<rv1itbeii~tzung der Deponie Mansie II zu' 
ge\yinnen. 

§8 

. ' ~".' . 

(1) Sallte eine' der Bestimmtmgen dieses'yertrages: unwitksamsein, so' ,'bleibt der Vertrag im . 

'übrigen vyifksam; sC?fern ,die VeitragsparteIendenVertnig , ~ifdem 'eiIlgeschränkten Inhalt gewollt 
haben. ' 

', , ' \ . 

(2) "Zwischen den' vertragschließeriden , Gebietskörper~chaftenbestehti~sofern Einigke-i{ ' darüb~r, 
daß, sofern dtirchÄnderUngen . dergenehinigtingsre~htÜchen Öder ,gesetzlichen Grundlagen für die 
Abfalleritsorgung . Regelungsinhalte die'ser . 'VereinbarUJig"" berüh'rfwerden; 'die betroffenen 
V ertr,a gsinhaHe im gegenseitigen Eiri~ernehtn~lin(K~hv~ihari.deitweideri. . 



./ 

Diese 'V~reinbarung 'bedarfder ·Gen~hmig~ng .durch. di~ 'i3~'zirksregierung 'Weser-Ems' u~d steht 
unter dem Vorbehalt der erforderl'icheri:Änderung des . Pianfeststellungsbeschhlsses~biese 'werden. 
vom Landkreis Ammerland unverzügÜch .na6h Vertragsabsdiluß beantragt. Die ~Verüagsparteien . 

sind sich darüber' 'einig, daß 'di~Mitbenutzungdie VoHiie:hbarkeit. ·des . ÄliderungsbeschluS~es 
' ~oraussetzt und.gegenseitigeRechte ,und ·Pflichten hiervoh ab~äilgig; sind. 

Westerstede, den 22~Ol.1998 

Fiir deli Landkreis Ammerland : . 

. ,', 

. . . . 
. ', . .. ' . : . 

. I ,". ; ., • 

. . . . .. ... . ; . : , ' , . . ...... . .
', ' 

. : . ,, ' ,. :,," ' . '.. 
.' ' . ' ~ 

Osmers .(Landrät )•... 

... : 

.. Bokelmann ( Landrat) 

' " .' 

Für die Stadt OIdeilburg: 

Pt~·· -· 
r·/ z.-. -_~.fcl-l . -'-

.; 1 u:,;l 
. '. ( ·.i ··. '. ' . '. ' ... . . ' . . . 

..Dr. ,Poegchel (Oberbürgermeister) . .' 
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung ' über die Mitbenutzung der Deponie 
Mansie 11 zwischen 

dem Landl}reis Ammerland v'ertreten durch den Landrat 

und dem Landkreis Aurich vertreten durch den Landrat 
und den Oberkreisdirektor 

, Präambel 

Mit Bescheid der Bezirksregierung Weser-Ems vom 23.06.1997 wurde dem L~ndkreis Am
merland · die Ablagerung von mechanisch-biologisch vorbehandelten Restabfallen auf der De
ponie Mansie 11 in Westerstede-Mansle genehmigt. Auf Grund der Abfallinengenentwicklung 
und einer Deponielaufzeitbegrenzung bis zum 31.12.2020 war erkennbar, dass die vorhande
nen Ablagerungskapazitäten mit Abfallen aus dem Landkreis Ammerland innerhalb eines wirt
schaftlieh vertretbaren Betriebszeitraumes nicht ausgenutzt werden können. 

Ab dem 0l.0l.2004 verfugen der Landkreis Oldenburg und die Stadt Oldenburgüber keine 
eigenen Deponiekapazitäten. 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände schlossen der Landkreis Ammerland, der Landkreis 
Oldenburg und .die' Stadt Oldenburgeine Vereinbarung nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 Nieder
sächsisches Abfallgesetz (NAbfG) vOrn 14. Oktober 1994 (Nds. GVBl. S. 467), geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzesvom 28:05.1996 (Nds. GVBl. S. 242),.gemäß § 13 Nds. Zweck
verbandgesetz, vom 07. Juni 1939 (Nds. GVBl. II, S. 109), geändert durch Gesetz vom 30. 
Juli 1985 (Nds. GVBl. S. 246) anstelle der Bildung eines Zweckverbandes zur Regelung der 
Mitbenutzung der Deponie Mansie II des Landkreises Ammerland. Diese öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung trägt im Folgenden die Bezeichnung: "Vertrag über d~e Mitbenutzung der Depo
nie Mansie II vom 22.0l.1998". · ' 

Prognost~ziert und erkennbar ist inzwischen ein weiterer Rückgang der zugrunde gelegten Ab
' fallmengen, die zur Ablagerung auf der Deponie Mansie II geeignet sind. Auch bei der verein
barten Mitbenutzung der Deponie Mansie 11 durch den. Landkreis Oldenburg und die Stadt 
Oldenburg ab dem 01.01.2004 wird die geplante Auslastung des vorhandenen Deponievolu.:. 
mens bis zum 31.12.2020 nicht erreicht werden. Vorgesehen ist daher eine Erweiterung des 
Kreises der Benutzer der Deponie Mansie II um den Landkreis Aurich. Über die Absicht , der 
Hereinnahme des Landkreises Aurich als weitere Gebietskörperschaft in den Vertrag über ' die 
Mitbenutzung der Deponie Mansie 11 vom 22.01.1998 wurden der Landkreis Oldenburg und 
die Stadt Oldenburg vom Landkreis Ammerland informiert. 

Der Landkreis Aurich verfugt ab dem 0l.06.2005 über keine Deponiekapazitäten fur ablage
rungsfahige Siedlungsabfalle .. 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände schließender Landkreis Ammerland und der Land
kreis Aiuich nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 Nds. AbfG vom 14. Oktober 1994 (Nds. GVBl. S. 
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467), zuletzt geändert durch Artikel 44 des Gesetzes vom 20.1l.2001 (Nds. GVBl S. 701), 
gemäß § 13 des Nds ~ Zweckverbandsgesetzes ,vom 07.06.1939 (Nds. GVBl. ,n S. 109), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juli 1985 (Nds. GVB1.S. 246) anstelle der , 
Bildung eines Zweckverbandes diese Vereinbarung zur Regelung qer Mitbenutzung der Depo-, 
nie Mansie II des Landkreises Ammerland. 

Vertrag zur Ergänzung der Vereinbarung über die Mitbenutzung 
de,~ Deponie Mansie n vom 22.01.1998 

§ 1 

, Mit dieser öff~ntlich-rechtlichen Vereinbarung wird ' der Landkreis Aurich gleichwertiger Part
ner mit den gleichen Rechten und Ptlichtenaus dem Vertrag über die Mitbenutzung der Depo- . 
nie Marisie II vom 22.01 .1998 inkL der Entgeltvereinbaning vom 22.01.1998. Die Regelungen 
des Vertrages über die Mitbenutzung der Deponie Mansie II vom 22.0l.1998 ink!. der Ent
geltvereinbarung sind wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages . Der Vertrag über die Mitbe
nutzung der Deponie Mansie II vom 22.01.1998 sowie ' die Entgeltvereinbarung sind in der 
Anlage beigefugt. 

§2 

Abweichend zum § 1 (l) Satz 1 des Vertrages über die Mitbenutzung der Deponie Mansie II 

,gestattet, der Landkreis Ammerland dem Landkreis Aurich, nach Maßgahe des Vertrages, die 

Mitbenutzung der Deponie Mansie ab dem 01 .06.2005 . 


Datum: 21. Januar 2003 

Für den Landkreis Ammerland: 

Für den Landkreis AUrich: 


